
Datum: 09.03.2021

A N T R A G
der Fraktion Die Linke
an die Verbandsversammlung

Einrichtung eines Corona-Sozialfonds
- Antrag der Fraktion Die Linke -

Beratungsfolge Termin Entscheidung
Ausschuss für Soziales und Jugendhilfe 10.03.2021 vorberatend
Haushalts- und Finanzausschuss 10.03.2021 vorberatend
Verbandsversammlung 10.03.2021 beschließend

Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr? ☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja, €

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein ☐ Ja Produkt / Sachkonto: Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplan-
mäßige Ausgaben gestellt? ☐ Nein ☐ Ja

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in
Sachverhaltsdarstellung enthalten? ☐ Nein ☐ Ja

  Ja

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja, €

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr?
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren?
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja

Kosten insgesamt
€

Belastung LWV
€

Beteiligung Dritter
€

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen
siehe unter Ziffer der Begründung.

Veranschlagung
im Teilergebnishaushalt
☐

im Teilfinanzhaushalt
-Investitionstätigkeit-
☐ ☐ Nein ☐ Ja

€
€

Sachkonto

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Kommunalverband der hessischen Kreise und kreisfreien Städte
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Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung beauftragt den Verwaltungsausschuss:

Produkt und Budgetübergreifend einen Corona-Sozialfonds für Träger, Selbsthilfegruppen und
Menschen im Bezug der Eingliederungshilfe einzurichten"
Ansatz LWV: 0
Ansatz Die LINKE: 2000000

Begründung

Insbesondere Selbsthilfegruppen, aber auch Einzelpersonen und Träger der Eingliederungshilfe
müssen bei der Bewältigung der Coronakrise bei Umsatz- und Einnahmeeinbußen unterstützt
werden, wenn Landes- und Bundesmaßnahmen nicht greifen.
Die Hilfe soll u.a. dazu dienen existenzbedrohliche Lagen zu kompensieren, wenn alle
gesetzlichen Leistungsansprüche bereits nachweisbar ausgeschöpft sind und Mittel aus Bundes-
und Landesförderprogrammen nicht gewährt worden sind oder nicht ausreichen. Auch die
Ausstattung mit Hygieneartikeln, wie FFP2 Masken für Selbsthilfegruppen oder die Schaffung von
technischen Vorraussetzungen (barrierefreie Ipads) . sollen damit erworben werden können.
Entsprechende Förderrichtlinien sind zu erstellen.

Gez. Gabi Faulhaber




